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der Anfrage der Abgeordneten Dr.BROESIGKE 
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In der gegenständliohen Antrage werden an mich . 
folgende Fragen gerichtet: 

"1. Welche Vorgangswaiee verfolgt die Behörde bei 
der Bewilligung von Tierversuchen 1m Hinblick auf alter­
nati~e Methoden und Verfahren ? 

2. Werden Sie Richtlinien aufstellen, naoh denen 
die Prüfung der Anträge um Bewilligung zur DurchfUhrung 
von Tierversuchen, inwieweit im Sinne des § 3 Abs. 2 Z .. 2 
des Tierversuchageaetzes alternative Methoden und Ver­
tahren anzuwenden sind, von der Behörde vorzunehmen ist ? 

3. Welche Personen mit welcherA.uabildung sind in 
ihrem Vollziehungsbere1ch mit dem gellannten Bewilli­
gungsvftrfahren betraut ?ft 

In Beantwortung dieser Anfrag0 'teile ich mit: 
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Wie ich bereits iD Beantwortung der parlamentari­
scben Anfrage Nr. 203/J-NR/1976, betrefte~d bisherige 
Erfahr.ung~D mit dem Tisrverauchsgosetz, ausgeführt habo. 
sind im Kompetenzbereich meines Bundesministeriums Be­
,·tilllgungen für Tierversuche nioht vorgesehen. 

In Angelegenheiten des GesuDdhcitswesens, des 
Veterinärw1!sens und des ErnährungawetJens ein3chließ­

lieh Nahrungsmittelkontrolle werden an den bundes­
staatlichen Unterauchungsanstalten Tierversuche nur 
nach bereits erprobtenbzw. wissenschaftlich anerkann­
ten Verfahren und nur im unbedingt notwendigen Aus­
maß durchg@fUh1~t. Durch d~a ~ierverBuchsge8etz hat 
sich keine Änderung ergeben. 

Der Bundesminister: 

~rA-Jk 
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